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I. EINLEITUNG 

 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

 

Dabei hat der Berichterstatter, Herr Jussi HALLA-AHO (EKR – FI), im Namen des Ausschusses 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eine Kompromissabänderung (Abänderung 33) zu 

dem Verordnungsvorschlag unterbreitet. Über diese Abänderung war bei den genannten informellen 

Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S 5. 
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II. ABSTIMMUNG 

 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 15. September 2016 die Kompromiss-

abänderung (Abänderung 33) zu dem Verordnungsvorschlag angenommen. 

 

Der auf diese Weise geänderte Kommissionsvorschlag und die legislative Entschließung stellen den 

Standpunkt des Parlaments in erster Lesung2 dar, der der zuvor getroffenen Vereinbarung zwischen 

den Organen entspricht. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Europäischen 

Parlaments zu billigen. 

 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 
2 Der Wortlaut der angenommenen Abänderung und der legislativen Entschließung des Euro-

päischen Parlaments ist in der Anlage wiedergegeben. Die Abänderung wurde in eine konso-
lidierte Fassung eingearbeitet, in der die am Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderun-

Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 
(15.9.2016) 

 

Reisedokument für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger ***I 
 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
PE578.713 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. September 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates überein 
europäisches Reisedokument für die Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2015)0668), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0405/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die im Schreiben vom 30. Juni 2016 vom Vertreter des Rates gemachte 
Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A8-0201/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0306 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 15. September 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Einführung eines europäischen Reisedokuments für die Rückkehr illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger und zur Aufhebung der Empfehlung des Rates vom 
30. November 1994 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 79 

Absatz 2 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 15. September 2016. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen, die die Voraussetzungen für die Einreise oder den 

Aufenthalt in den Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen - unter uneingeschränkter 

Wahrung ihrer Grundrechte und insbesondere des Grundsatzes der Nichtzurückweisung sowie 

im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4 - 

ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Anstrengungen, um die Glaubwürdigkeit 

und das ordnungsgemäße und wirksame Funktionieren der Migrationspolitik der Union 

sicherzustellen sowie irreguläre Migration zu verringern und davor abzuschrecken. 

(2) Die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten sind bei der Rückführung illegal aufhältiger 

Drittstaatsangehöriger, die keine gültigen Reisepapiere besitzen, mit Schwierigkeiten 

konfrontiert.  

(3) Im Bereich der Rückkehr und Rückübernahme illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger ist 

eine verbesserte Zusammenarbeit mit den wichtigsten Herkunfts- und Transitländern unab-

dingbar, um die nicht zufriedenstellenden Rückkehrquoten zu steigern. Ein verbessertes 

europäisches Reisedokument für die Rückkehr von illegal aufhältigen 

Drittstaatsangehörigen ist diesbezüglich von Bedeutung. 

                                                 
4 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 

über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal auf-
hältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=116716&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12140/16;Nr:12140;Year:16&comp=12140%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=116716&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=116716&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=116716&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=


 

 

12140/16   bba/mh 6 
ANLAGE DRI  DE 
 

(4) Das derzeitige Standardreisedokument für die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen, das 

durch die Empfehlung des Rates vom 30. November 19945 geschaffen wurde, wird aus 

verschiedenen Gründen – wozu auch die unzureichenden Sicherheitsstandards gehören – von 

Behörden von Drittländern nicht allgemein anerkannt. 

(5) Es ist daher erforderlich, die Akzeptanz eines verbesserten und einheitlichen europäischen 

Reisedokuments  für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger durch Drittländer 

als Referenzdokument für die Zwecke der Rückkehr zu fördern. 

(6) Es sollte ein sichereres und einheitliches europäisches Reisedokument für die Rückkehr von 

illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen (im Folgenden "europäisches Reisedokument für 

die Rückkehr") eingeführt werden, um die Rückkehr und Rückübernahme von 

Drittstaatsangehörigen, die sich illegal im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, zu 

erleichtern. Die verbesserten Sicherheitsmerkmale und technischen Spezifikationen des 

europäischen Reisedokuments für die Rückkehr sollten seine Anerkennung durch 

Drittländer erleichtern. Dieses Dokument sollte daher die Rückkehr sowohl im Rahmen von 

Rückübernahmeabkommen oder anderen Vereinbarungen zwischen der Union oder den 

Mitgliedstaaten und Drittländern als auch im Rahmen einer nicht durch förmliche 

Vereinbarungen geregelten Zusammenarbeit mit Drittländern bei Rückkehrmaßnahmen 

erleichtern. 

                                                 
5 Empfehlung des Rates vom 30. November 1994 bezüglich der Einführung eines Standardreise-

dokuments für die Rückführung von Staatsangehörigen dritter Länder (ABl. C 274 vom 
19.9.1996, S. 18). 
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(7) Die Rückübernahme eigener Staatsangehöriger ist eine aus dem Völkergewohnheitsrecht 

erwachsende Verpflichtung, der alle Staaten nachkommen müssen. Bei der Identifizierung 

illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger und der Ausstellung von Dokumenten, 

einschließlich des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr, sollte gegebenenfalls 

mit den diplomatischen Vertretungen zusammengearbeitet und sollten Verhandlungen mit 

Drittländern, die Rückübernahmeabkommen entweder mit der Union oder mit den 

Mitgliedstaaten eingehen, geführt werden. 

(8) Die von der Union mit Drittländern geschlossenen Rückübernahmeabkommen sollten auf die 

Anerkennung des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr hinwirken. Die Mitglied-

staaten sollten die Anerkennung des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr in bilate-

ralen Abkommen und sonstigen Vereinbarungen sowie im Rahmen einer nicht durch förm-

liche Vereinbarungen geregelten Zusammenarbeit mit Drittländern bei Rückkehrmaßnahmen 

anstreben. Die Mitgliedstaaten sollten sich darum bemühen, die wirksame Nutzung des 

europäischen Reisedokuments für die Rückkehr zu gewährleisten. 

(9) Das europäische Reisedokument für die Rückkehr sollte dazu beitragen, den Verwaltungs- 

und Bürokratieaufwand für die Verwaltungen der Mitgliedstaaten und der Drittländer, 

einschließlich der Konsulate, zu reduzieren, und die notwendigen Verwaltungsverfahren zur 

Sicherstellung der Rückkehr und Rückübernahme illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger zu 

verkürzen. 
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(10) Diese Verordnung sollte lediglich das Format, die Sicherheitsmerkmale und die technischen 

Spezifikationen für das europäische Reisedokument für die Rückkehr vereinheitlichen und 

keine Harmonisierung der Vorschriften über seine Ausstellung vorsehen. 

(11) Der Inhalt und die technischen Spezifikationen für das europäische Reisedokument für die 

Rückkehr sollten harmonisiert werden, um insbesondere hinsichtlich des Schutzes vor Fäl-

schung und Verfälschung hohe Technik- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Das 

europäische Reisedokument für die Rückkehr sollte erkennbare einheitliche 

Sicherheitsmerkmale tragen. Die Technik- und Sicherheitsstandards gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 333/2002 des Rates6 sollten daher auf das europäische Reisedokument für die 

Rückkehr angewendet werden. 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 333/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 über die einheitliche Gestaltung 

des Formblatts für die Anbringung eines Visums, das die Mitgliedstaaten den Inhabern eines von 
dem betreffenden Mitgliedstaat nicht anerkannten Reisedokuments erteilen (ABl. L 53 vom 
23.2.2002, S. 4). 
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(12) Zur Änderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente des Musters für das europäische 

Reisedokument für die Rückkehr sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 

durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung7 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
7 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(13) In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung 

führen die zuständigen Behörden ihre Aufgaben im Sinne dieser Verordnung im Einklang mit 

den nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates8 aus. 

(14) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem 

AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark 

nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden 

noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da die Verordnung jedoch - soweit sie auf 

Drittstaatsangehörige anwendbar ist, die die Einreisevoraussetzungen gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates9 nicht oder nicht mehr erfüllen - 

den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten 

Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung beschlossen hat, 

ob es die Verordnung in nationales Recht umsetzt. 

                                                 
8 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

9 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über 
einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener 
Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
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(15) Soweit diese Verordnung auf Drittstaatsangehörige anwendbar ist, die die Einreisevoraus-

setzungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 nicht oder nicht mehr erfüllen, stellt diese 

Verordnung gemäß dem Beschluss 2000/365/EG des Rates10 eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich nicht 

beteiligt; das Vereinigte Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung ver-

pflichtet. Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls 

beteiligt sich das Vereinigte Königreich darüber hinaus nicht an der Annahme dieser Verord-

nung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

                                                 
10 Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie 
anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 
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(16) Soweit diese Verordnung auf Drittstaatsangehörige anwendbar ist, die die Einreisevoraus-

setzungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 nicht oder nicht mehr erfüllen, stellt diese 

Verordnung gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates11 eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich Irland nicht beteiligt; Irland 

beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Ver-

ordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Nach den Artikeln 1 und 2 des dem 

EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten König-

reichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 

unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland darüber hinaus nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

                                                 
11 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung 

einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 
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(17) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung – soweit sie auf Drittstaatsangehörige 

anwendbar ist, die die Einreisevoraussetzungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 nicht 

oder nicht mehr erfüllen – eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union 

sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden 

letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands12 dar, die zu dem in Artikel 1 des Beschlusses 1999/437/EG des Rates13 

genannten Bereich gehören. 

                                                 
12 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
13 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungs-

vorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der 
Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 
vom 10.7.1999, S. 31). 
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(18) Für die Schweiz stellt diese Verordnung – soweit sie auf Drittstaatsangehörige anwendbar ist, 

die die Einreisevoraussetzungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 nicht oder nicht mehr 

erfüllen – eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne 

des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands14 dar, die zu dem in Artikel 1 des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 

Rates15 genannten Bereich gehören. 

                                                 
14 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
15 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Euro-
päischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 
Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
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(19) Für Lichtenstein stellt diese Verordnung – soweit sie auf Drittstaatsangehörige anwendbar ist, 

die die Einreisevoraussetzungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 nicht oder nicht mehr 

erfüllen – eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne 

des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Euro-

päischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands16 dar, die zu dem in Artikel 1 des Beschlusses 1999/437/EG in Ver-

bindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates17 genannten Bereich gehören. 

                                                 
16 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
17 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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(20) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen der Wirkung der geplanten Maßnahme auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 

EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für zur 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(21) Um einheitliche Bedingungen zu schaffen und Klarheit zu gewährleisten, ist es angebracht, 

diesen Rechtsakt in Form einer Verordnung zu erlassen. 

(22) Die Mitgliedstaaten sollten ihren jeweiligen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht und dem 

Unionsrecht nachkommen; dies gilt vor allem für die Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, insbesondere in Bezug auf den Schutz bei Abschiebung, Ausweisung 

und Auslieferung gemäß Artikel 19 und in Bezug auf die in Artikel 24 Absatz 2. genannte 

Pflicht. 

(23)  November 1994 sollte daher aufgehoben werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein einheitliches europäisches Reisedokument für die Rückkehr illegal 

aufhältiger Drittstaatsangehöriger (im Folgenden "europäisches Reisedokument für die Rückkehr") 

eingeführt und insbesondere dessen Format, Sicherheitsmerkmale und technische Spezifikationen 

festgelegt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Drittstaatsangehöriger" einen Drittstaatsangehörigen im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 

Richtlinie 2008/115/EG; 

2. "Rückkehr" die Rückkehr im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Richtlinie 2008/115/EG; 

3. "Rückkehrentscheidung" eine Rückkehrentscheidung im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der 

Richtlinie 2008/115/EG. 
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Artikel 3 

Europäisches Reisedokument für die Rückkehr 

(1) Das Format des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr entspricht dem Muster im 

 

a) Name, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, besondere 

Kennzeichen und, sofern bekannt, die Anschrift des Drittstaatsangehörigen im 

Bestimmungsdrittland; 

b) ein Lichtbild des Drittstaatsangehörigen; 

c) die ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum und -ort und die Gültigkeitsdauer; 

d) Informationen über die Abreise und die Ankunft des Drittstaatsangehörigen. 

(2) Das europäische Reisedokument für die Rückkehr wird in einer Amtssprache oder  mehreren 

Amtssprachen des Mitgliedstaats ausgestellt, der die Rückkehrentscheidung erlässt, und gegebenen-

falls in Englisch und Französisch zur Verfügung gestellt. 
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(3) Das europäische Reisedokument für die Rückkehr gilt nur für die einmalige Reise des 

Drittstaatsangehörigen, gegen den eine Rückkehrentscheidung eines Mitgliedstaats ergangen ist, 

bis zum Zeitpunkt der Ankunft im Bestimmungsdrittland. 

(4) Gegebenenfalls sind dem europäischen Reisedokument für die Rückkehr ergänzende 

Unterlagen beizufügen, die für die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen notwendig sind. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6 zur Änderung des Formats 

des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr delegierte Rechtsakte zu erlassen. 

Artikel 4 

Technische Spezifikationen 

(1) Die Sicherheitsmerkmale und technischen Spezifikationen des europäischen Reisedokuments 

für die Rückkehr entsprechen denen, die in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 333/2002 festgelegt 

wurden. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten ein Muster 

des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr, das gemäß der vorliegenden Verordnung 

erstellt wurde. 
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Artikel 5 

Ausstellungsgebühren 

Das europäische Reisedokument für die Rückkehr wird dem Drittstaatsangehörigen kostenlos 

ausgestellt. 

Artikel 6 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 5 wird der Kommis-

sion auf unbestimmte Zeit ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 5 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen 

Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 5 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 7 

Aufhebung  

Die Empfehlung des Rates vom 30. November 1994 wird aufgehoben. 

Artikel 8 

Überprüfung und Berichterstattung 

Bis zum … [Datum einfügen: 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] überprüft die 

Kommission die wirksame Anwendung dieser Verordnung und erstattet darüber Bericht. Die 

Überprüfung dieser Verordnung wird in die Untersuchung gemäß Artikel 19 der Richtlinie 

2008/115/EG integriert. 
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Artikel 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem ... [vier Monate nach ihrem Inkrafttreten]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu …  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

 

Name des Mitgliedstaats 

Europäisches Reisedokument für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 

 
 

Ausstellende Behörde: 

Dokumentennummer: 

Gültig für eine einmalige Reise von: 

nach: 

 

 

Vorname(n): 

Nachname(n): 

Geburtsdatum:  

Geschlecht:  

Staatsangehörigkeit(en):  

Besondere Kennzeichen:  

Anschrift im Bestimmungsdrittstaat (sofern 
bekannt): 

 

  

  

Ausgestellt in: 

 

Datum: 

 

Unterschrift: 
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